
Unternehmer und 
Geschäftsführer

Umsatzsteuer: 
Null-Prozent-Finanzierung mindert 
maßgebendes Entgelt nicht

Beim Verkauf von Waren werden den Kunden 
häufig so genannte Null-Prozent-Finanzie-
rungen unter Einschaltung eines Kreditins-
tituts angeboten. Dabei stellen die Händler 
den Kunden zwar Rechnungen über den 
vollen Kaufpreis aus, erhalten von der finan-
zierenden Bank aber selbst nur einen Betrag, 
der um einen gewissen Einbehalt (Subventi-
on, Gebühr o.Ä.) gemindert worden ist. 

Nun hat der Bundesfinanzhof entschieden, 
dass die umsatzsteuerliche Bemessungs-
grundlage aus dem Warenverkauf nicht um 
Entgelte gemindert werden darf, die das 
finanzierende Kreditinstitut bei der Aus-
zahlung des Kaufpreises an den Händler 
einbehält. Dies gilt auch dann, wenn der 
Unternehmer in der Rechnung gegenüber 
dem Kunden angibt, er gewähre ihm einen 
Nachlass in Höhe der Zinsen. Es muss also 
der volle Kaufpreis, der dem Kunden in 
Rechnung gestellt wird, der Umsatzsteuer 
unterworfen werden bzw. aus diesem die 
Umsatzsteuer ermittelt werden (BFH-Urteil 
vom 24.2.2021, XI R 15/19).

Der Einbehalt eines Entgelts oder einer Ge-
bühr durch die Bank habe seinen Rechts-

grund nicht im Rechtsverhältnis zwischen 
dem Veräußerer und dem Kunden, sondern 
im Rechtsverhältnis zwischen dem Veräu-
ßerer und der Bank. Jenes gesondert zu 
betrachtende Leistungsverhältnis kann die 
Bemessungsgrundlage für die Lieferung an 
den Kunden nicht berühren. Der Umstand, 
dass bzw. ob ein gesonderter Preis für die 
Finanzierungsdienstleistung im Vertragsdo-
kument einzeln bezeichnet und in der Rech-
nung an einen Kunden gesondert ausgewie-
sen wird, ist nicht ausschlaggebend.

Praxistipp:
Der Europäische Gerichtshof hatte 
mit Urteil vom 15.5.2001 (Rs. C-34/99) 
in ähnlicher Weise entschieden. Der 
Unterschied zwischen den beiden 
Sachverhalten liegt allerdings darin, 
dass im aktuellen Fall den Kunden der
„Nachlass“ durchaus mitgeteilt wird. 
Im EuGH-Fall waren die Abmachun-
gen, die Verkäufer und Bank getroffen 
haben, den Käufern nicht bekannt. 
Doch der BFH räumt diesem Unter-
schied keine wesentliche Bedeutung 
bei. Letztlich stellt der BFH nur auf die 
Geschäftsbeziehungen zwischen dem 
Verkäufer und seinen Kunden ab und 
betrachtet nicht das gesamte „Ge-
schäft“ unter Einschaltung der Bank.

Garantieleistungen: 
Eigengarantien von Händlern – BMF 
ändert seine Auffassung

Viele Händler, insbesondere im Bereich des 
Kfz-Handels, geben beim Verkauf von Waren 
über die gesetzliche Gewährleistung hinaus 
eine zusätzliche Garantie ab, die dem Kun-
den gegenüber auch besonders berechnet 
wird. Die dabei vorkommenden Vertrags-
modelle sind zugegebenermaßen sehr 
vielschichtig. Zumeist wird nur eine Versi-
cherung vermittelt, das heißt, der Vertrags-
abschluss erfolgt zwischen dem Kunden und 
der Versicherung und der Händler erhält nur 
eine Provision. Oftmals geben Händler die 
Garantie aber auch selbst ab und sagen zu, 
etwa ein Kfz im Garantiefall auf eigene Kos-
ten zu reparieren oder geben dem Kunden 
die Möglichkeit, das Kfz in einer Werkstatt 
eines bestimmten Netzwerkes reparieren 
lassen zu können. Auch gibt es Garantiezu-
sagen, die dem Kunden im Garantiefall ein 
Wahlrecht zwischen einer Reparatur durch 
den Händler oder einer Geldleistung eines 
Versicherungsunternehmens („Reparatur-
kostenersatz“) einräumen.

In den beiden letztgenannten Fällen, also 
nicht der bloßen Vermittlung einer Versiche-
rung, ergeben sich zum 1. Januar 2022 enorme 
steuerliche Änderungen. Das Bundesfinanz-
ministerium sieht das Entgelt, das auf die 
Garantie entfällt, als umsatzsteuerfrei, aber 
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versicherungsteuerpflichtig an (BMF-Schrei-
ben vom 11.5.2021 und vom 18.6.2021, III C 3 - 
S 7163/19/10001 :001). Händler werden damit 
- trotz einer eventuellen Rückversicherung 
bei einer Versicherungsgesellschaft - zu Ver-
sicherern im Sinne des Versicherungsteuer-
gesetzes und müssen entsprechende Pflich-
ten beachten. Zudem wird ihnen aus den 
Eingangsleistungen, die für die Ausführung 
der Garantiereparaturen bezogen werden, 
der Vorsteuerabzug versagt, denn die ent-
sprechenden Garantiereparaturen stehen 
im Zusammenhang mit umsatzsteuerfreien 
Umsätzen. In der Praxis führt dies dazu, dass 
aus Ersatzteilen, aber auch anteilig aus Ver-
brauchsmaterialien und Gerätekosten, kein 
Vorsteuerabzug zulässig ist.

Praxistipp:
Das aktuelle Schreiben des BMF 
steht im Einklang mit einem Urteil 
des Bundesfinanzhofs und ist keine 
eigenmächtige Entscheidung der 
Finanzverwaltung. Selbstverständlich 
stehen wir Ihnen für Fragen zu der 
Thematik, die hier nur kurz darge-
stellt werden konnte, zur Verfügung. 
Betroffene Händler sollten aber auch 
gegebenenfalls Rücksprache mit den 
jeweiligen Garantiedienstleistern und 
Rückversicherern halten, um zu prü-
fen, ob diese ihre Verträge aufgrund 
der neuen Auffassung anpassen und 
sich dadurch mitunter eine andere 
rechtliche Beurteilung ergibt. 

Arbeitgeber und Arbeitnehmer

Dienstwagen: Zuzahlungen können auf 
Nutzungsdauer zu verteilen sein

Die private Nutzung eines Dienst- bzw. 
Firmenwagens ist nach der so genannten 
Ein-Prozent-Regelung zu ermitteln, sofern 
der Arbeitnehmer kein Fahrtenbuch führt. 
Bereits seit einiger Zeit ist anerkannt, dass 
Zuzahlungen des Arbeitnehmers zu den An-
schaffungskosten des Kfz den zu versteu-
ernden geldwerten Vorteil mindern. Nach 
Auffassung der Finanzverwaltung erfolgt die 
Anrechnung zunächst im Jahr der Zahlung. 
Falls die Zuzahlung höher ist als der Nut-
zungswert, kann der übersteigende Betrag 
im folgenden Jahr und gegebenenfalls in 
nachfolgenden Jahren auf den steuerpflich-
tigen Nutzungswert angerechnet werden.

Doch der Bundesfinanzhof beurteilt dies zu-
mindest in bestimmten Fällen anders: Eine 
einmalige Zuzahlung zu den Anschaffungs-
kosten eines Firmenwagens ist - statt im 
Jahr der Zuzahlung und gegebenenfalls im 
Folgejahr - ratierlich auf eine vereinbarte 
Nutzungsdauer zu verteilen. So mindert sich 
der geldwerte Vorteil nicht sofort in einer 

Summe, sondern jeweils anteilig über die 
gesamte Nutzungsdauer des Kfz. Vorausset-
zung hierfür ist eine Vereinbarung zwischen 
Arbeitnehmer und Arbeitgeber zur voraus-
sichtlichen Nutzungsdauer des Fahrzeugs 
und zur Verteilung der Zuzahlung (BFH-Be-
schluss vom 16.12.2020, VI R 19/18). In vielen 
Fällen werden die unterschiedlichen Auffas-
sungen zwischen BFH und Finanzverwaltung 
zwar nicht zu nennenswerten steuerlichen 
Auswirkungen führen. Im Einzelfall kann die 
Rechtsprechung aber durchaus vorteilhaft 
sein, etwa wenn der Arbeitslohn und mit ihm 
der persönliche Steuersatz in den Folgejah-
ren steigen und der geldwerte Vorteil daher 
- auch - in diesen Jahren gemindert werden 
soll.

Arbeitszimmer: Nutzung zu Bereit-
schaftsdiensten außerhalb der Bürozeit

Die Kosten für ein häusliches Arbeitszimmer 
werden steuerlich bis zu 1.250 Euro aner-
kannt, wenn für die betriebliche oder be-
rufliche Tätigkeit kein anderer Arbeitsplatz 
zur Verfügung steht. Doch was gilt, wenn der 
Arbeitsplatz lediglich an wenigen Tagen im 
Jahr „nicht zur Verfügung steht“ und dann 
ein Arbeitszimmer genutzt wird? Nach An-
sicht des Finanzgerichts Berlin-Brandenburg 
ist ein Abzug der Kosten für ein häusliches 
Arbeitszimmer selbst dann gerechtfertigt, 
wenn der Arbeitsplatz im Betrieb oder der 
Behörde nur an einigen Tagen tatsächlich 
nicht zur Verfügung steht und das Arbeits-
zimmer an diesen Tagen genutzt wird (Urteil 
vom 7.12.2020, 7 K 7097/18).

Der Sachverhalt: Einer Staatsanwältin stand 
für ihre Bereitschaftsdienste außerhalb der 
Bürozeiten kein Arbeitsplatz im Gericht zur 
Verfügung und so nutzte sie ihr häusliches 
Arbeitszimmer. Tatsächlich ging es lediglich 
um drei Bereitschaftsdienste außerhalb der 
Bürozeiten, was einen Umfang von weniger 
als 2 Prozent ihrer Arbeitszeit ausmachte. 
Die Richter akzeptierten dennoch die Ar-
beitszimmerkosten in Höhe von 1.250 Euro, 
weil für diesen Teil der Tätigkeit kein Ar-
beitsplatz zur Verfügung stand. Es komme 
weder auf den Anteil der Arbeitszeit an noch 
auf die Erforderlichkeit oder Notwendigkeit 
eines Arbeitszimmers.

Praxistipp:
In den Jahren 2020 und 2021 können 
Arbeitnehmer und Selbstständige, 
die zuhause arbeiten und deren 
Arbeitsplatz nicht die steuerlichen 
Voraussetzungen für ein Arbeitszim-
mer erfüllt, einen Pauschalbetrag von 
5 Euro pro Tag als Werbungskosten 
oder Betriebsausgaben geltend ma-
chen. Maximal sind 600 Euro im Jahr 
absetzbar.

Immobilienbesitzer

Stellplätze und Garagen: 
Keine Umsatzsteuer bei Vermietung 
an Wohnungsmieter

Die Vermietung von Kfz-Stellplätzen ist zwar 
vom Grundsatz her umsatzsteuerpflichtig. 
Allerdings sieht das Umsatzsteuergesetz 
für die meisten Fälle dann doch eine Steu-
erbefreiung vor - nämlich dann, wenn die 
Überlassung des Stellplatzes eine reine 
Nebenleistung zur Vermietung einer Woh-
nung darstellt. Vereinfacht ausgedrückt: 
Die Vermietung einer Wohnung plus eines 
Stellplatzes an den gleichen Mieter führt 
insgesamt zu einer steuerfreien Leistung. 
Die Überlassung des Stellplatzes ist eine rei-
ne Nebenleistung zur Hauptleistung „Woh-
nungsvermietung“ und teilt steuerlich deren 
Schicksal.

Nun haben sich die Lebensverhältnisse in 
den vergangenen Jahren aber geändert. 
Zahlreiche Bürger, gerade in Großstädten, 
verzichten auf ein Kfz und benötigen daher 
keinen Stellplatz. Vielmehr werden private 
Stellplätze im Innenstadtbereich zuneh-
mend an Pendler vermietet, auch wenn die 
Stellplätze eigentlich einer Wohnung „zuzu-
ordnen“ wären. Das bedeutet: Es hat sich ein 
eigener Markt für die Vermietung privater 
Stellplätze entwickelt und die Nutzung der 
Stellplätze erfolgt nicht mehr automatisch 
durch die Wohnungsmieter. So betrachtete 
es auch das Thüringer Finanzgericht, so dass 
in der Stellplatzvermietung nicht unbedingt 
eine reine Nebenleistung zu sehen wäre 
(Urteil vom 27.6.2019, 3 K 246/19). Allerdings 
konnte sich der Bundesfinanzhof dem nicht 
anschließen und belässt es bei der eingangs 
erwähnten Rechtslage (BFH-Urteil vom 
10.12.2020, V R 41/19). 

Nach Ansicht des BFH gilt: Die Vermietung 
von Stellplätzen ist wie die Wohnungsver-
mietung umsatzsteuerfrei, wenn sie mit 
dieser eng verbunden ist. Das ist der Fall, 
wenn die Mietflächen Teil eines einheitli-
chen Gebäudekomplexes sind und von ein 
und demselben Vermieter an ein und den-
selben Mieter überlassen werden. Es kommt 
nicht darauf an, dass die Wohnungsnutzung 
auch ohne Stellplatzanmietung möglich ist. 
Außerdem spricht es nicht gegen das Vor-
liegen einer Nebenleistung zu einer Haupt-
leistung, dass Neben- und Hauptleistung auf 
unterschiedlichen Märkten erbracht werden 
können. Die Parkplatzsituation im jeweiligen 
Mietgebiet ist dabei ebenso unerheblich wie 
das Interesse an einer bloßen Parkplatzan-
mietung oder -vermietung.
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Praxistipp:
Eine Nebenleistung liegt nicht vor, 
wenn der Mieter der Wohnung und 
der Mieter des Stellplatzes verschie-
dene Personen sind. Das bedeutet: 
Die Umsatzsteuerfreiheit gilt nur, 
wenn Wohnungs- und Stellplatzmie-
ter identisch sind. Mietet also zum 
Beispiel die Tochter der Mieter einen 
Kfz-Stellplatz an, obwohl sie mit ihren 
Eltern noch zusammenwohnt, wäre 
die Vermietung des Stellplatzes vom 
Grunde her umsatzsteuerpflichtig.

Kapitalanleger

Einladungen an Privatkunden: Liegen 
steuerpflichtige Sachleistungen vor?

Privatkunden von Banken werden gelegent-
lich zu besonderen „Events“ eingeladen, 
etwa zu einer Weinprobe oder einem Golf-
turnier. Für die Bank steht der Werbecha-
rakter im Vordergrund, das heißt, aufgrund 
der besonderen Atmosphäre soll den Pri-
vatkundenberatern die Möglichkeit gegeben 
werden, ihre Kunden näher kennenzulernen. 
Die Finanzverwaltung ist der Auffassung, 
dass den Kunden insoweit steuerpflichtige 
Einnahmen zufließen, die zu Einkünften aus 
Kapitalvermögen führen. Die Bank habe aber 
die Möglichkeit der Pauschalversteuerung 
nach § 37b EStG; sie kann also die Steuer für 
ihre Kunden übernehmen.

Dem widerspricht nun das Finanzgericht 
Baden-Württemberg: Wendet ein Kredi-
tinstitut Privatkunden Sachleistungen zu 
Werbezwecken zu, liegen keine Einkünfte 
der Kunden vor und folglich ist auch keine 
pauschale Einkommensteuer nach § 37b 
EStG an das Finanzamt abzuführen (Urteil 
vom 19.4.2021,10 K 577/21). Der Sachverhalt: 
Ein Kreditinstitut lud Privatkunden zu ei-
ner Weinprobe und einem Golfturnier ein. 
In ihrer Einladung wies die Bank weder auf 
eine bestimmte Geldanlage oder mögliche 
Beratungsgespräche noch auf die Übernah-
me der pauschalen Einkommen-steuer hin. 
Zu den eingeladenen Gästen unterhielt sie 
Geschäftsbeziehungen. Diese betrafen zum 
Beispiel Giro- oder Sparkonten, Festgelder, 
Wertpapierdepots und Darlehen. Die Bank 
unterwarf die Sachzuwendungen zunächst 
der Pauschalbesteuerung. Nach einer Lohn-
steuer-Außenprüfung machte sie aber gel-
tend, für „reine Werbemaßnahmen ohne 
konkrete Produktwerbung“ an Privatkunden 
sei keine Steuer, auch keine Pauschalsteuer 
nach § 37b EStG, abzuführen. Die Finanzrich-
ter teilen diese Auffassung.

Begründung: Die von der Bank gewährten 
Sachzuwendungen seien nicht durch die Ein-
kunftsart „Einkünfte aus Kapitalvermögen“ 
veranlasst. Vielmehr handele es sich um 

Werbemaßnahmen im überwiegend betrieb-
lichen Eigeninteresse. Ihren Kundenberatern 
sollte Gelegenheit gegeben werden, die 
Kunden bei den Veranstaltungen persönlich 
näher kennenzulernen. Die Veranstaltun-
gen dienten als Türöffner für spätere Bera-
tungsgespräche. Beim Golfturnier sei auch 
für Produkte (z.B. Investmentfonds) einer 
anderen Bank geworben worden. Wenn die 
Sachleistungen von vornherein keiner Ein-
kunftsart zugeordnet werden könnten, müs-
se auch keine Besteuerung erfolgen. Darü-
ber hinaus lägen aber auch keine Geschenke 
vor, die nach § 37b EStG zu versteuern wären. 
Ein steuerpflichtiges Geschenk könne allen-
falls bei einem Bezug zu einer konkreten 
Kapitalanlage vorliegen. Die Bank habe aber 
glaubhaft ausgeführt, dass zum Zeitpunkt 
der Gewährung der Sachzuwendungen kei-
ne konkrete Kapitalanlage ins Auge gefasst 
worden sei.

Praxistipp:
Gegen das Urteil liegt die Revision 
beim Bundesfinanzhof (Az. VI R 10/21) 
vor. Es wird spannend sein, wie dieser 
entscheidet. Um Missverständnisse 
zu vermeiden: In dem Urteilsfall ging 
es um Privatkunden. Ob die Entschei-
dung auf Leistungen an Unterneh-
menskunden übertragbar ist, ist 
fraglich.

Alle Steuerzahler

Hochwasser: Katastrophenerlasse meh-
rerer Bundesländer und des Bundes

Durch die massiven Regenfälle und die damit 
verbundenen Überschwemmungen (Hoch-
wasser) im Juli 2021 sind in Teilen Deutsch-
lands beträchtliche Schäden entstanden. Die 
Beseitigung dieser Schäden wird bei vielen 
Steuerbürgern zu erheblichen finanziellen 
Belastungen führen. Es ist daher angezeigt, 
den Geschädigten durch steuerliche Maß-
nahmen zur Vermeidung unbilliger Härten 
entgegenzukommen. Mitte Juli 2021 haben 
die Länder Nordrhein-Westfalen, Rhein-
land-Pfalz und Bayern so genannte Katast-
rophenerlasse veröffentlicht. Auch Sachsen 
und das Saarland sowie der Bund haben 
Billigkeitsmaßnahmen verfügt. Danach gilt 
unter anderem:

• Wer nachweislich unmittelbar und nicht 
unerheblich von den Überschwemmungen 
betroffen ist, kann - unter Darlegung seiner 
Verhältnisse - bis zum 31.10.2021 Anträge auf 
Stundung der bis zu diesem Zeitpunkt be-
reits fälligen oder fällig werdenden Steuern 
des Bundes und des Landes sowie Anträge 
auf Anpassung der Vorauszahlungen auf die 
Einkommensteuer (Körperschaftsteuer) stel-
len. Auch das Aussetzen von Vollstreckungs-
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maßnahmen ist bis zum 31.10.2021 unter ge-
wissen Voraussetzungen möglich.

• Sind unmittelbar durch das Schadenser-
eignis Buchführungsunterlagen und sonsti-
ge Aufzeichnungen vernichtet worden oder 
verloren gegangen, so ergeben sich hieraus 
steuerlich keine Nachteile für die Betroffe-
nen. Diese sollten aber die Vernichtung bzw. 
den Verlust zeitnah dokumentieren und so-
weit wie möglich nachweisen oder glaubhaft 
machen.

• Wer die vom Hochwasser Betroffenen fi-
nanziell unterstützen möchte und hierfür 
Geld an eine Hilfsorganisation überweist, 
muss sich im Rahmen der Steuererklärung 
nicht um eine Zuwendungsbestätigung be-
mühen. Hier gilt als Nachweis der Überwei-
sung beispielsweise ein Bareinzahlungsbe-
leg oder ein Kontoauszug. 

• Beihilfen und Unterstützungen des Ar-
beitgebers an vom Hochwasser betroffene 
Arbeitnehmer sind bis zu einem Betrag von 
600 Euro je Kalenderjahr steuerfrei. Ist die 
Unterstützung höher als 600 Euro, bleibt 
auch der übersteigende Betrag steuer- und 
sozialversicherungsfrei, wenn unter Berück-
sichtigung der Einkommens- und Familien-
verhältnisse des Arbeitnehmers ein beson-
derer Notfall vorliegt. Im Allgemeinen kann 
bei den von der Hochwasserkatastrophe 
betroffenen Arbeitnehmern von einem be-
sonderen Notfall ausgegangen werden.

• Land- und Forstwirte, Gewerbetreibende 
und Selbstständige können Sonderabschrei-
bungen beim Wiederaufbau ihrer Betriebs-
gebäude in Höhe von bis zu 30 Prozent der 
Herstellungs- oder Wiederherstellungskos-
ten geltend machen. Sonderabschreibungen 
für die Ersatzbeschaffung beweglicher An-
lagegüter - also etwa technischer Anlagen 
oder Maschinen - sind bis zu insgesamt 50 
Prozent der Anschaffungs- oder Herstel-
lungskosten möglich. Die Aufwendungen 
zur Beseitigung der Hochwasserschäden am 
Grund und Boden können sofort als Betrieb-
sausgaben abgezogen werden. Das Gleiche 
gilt für Aufwendungen zur Wiederherstellung 
von Hofbefestigungen und Wirtschaftswe-
gen, wenn der bisherige Buchwert beibehal-
ten wird. 

• Werden Investitionsgüter, die zuvor zum 
vollen oder teilweisen Vorsteuerabzug be-
rechtigt haben, unentgeltlich eingesetzt, um 
die Schäden und Folgen der Flutkatastrophe 
zu beseitigen, wird im Billigkeitswege befris-
tet bis zum 31.10.2021 auf die Besteuerung ei-
ner unentgeltlichen Wertabgabe verzichtet. 
Das betrifft zum Beispiel die unentgeltliche 
Überlassung von Baufahrzeugen.
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Praxistipp:
Diese und weitere steuerliche Hilfen 
sowie deren konkrete Voraussetzun-
gen sind den Erlassen zu entnehmen, 
die auf den Internetseiten der ge-
nannten Finanzministerien abgerufen 
werden können. Selbstverständlich 
stehen auch wir Ihnen bei allen Fra-
gen rund um eventuelle Billigkeits-
maßnahmen der Finanzverwaltung 
zur Verfügung.

Sonderausgaben: Mitgliedsbeitrag an 
Musikverein kann abziehbar sein

Zuwendungen an Vereine, die besonders 
förderungswürdige Zwecke verfolgen, sind 
als Sonderausgaben abziehbar. Doch das 
Steuerrecht trennt zwischen Spenden und 
Mitgliedsbeiträgen. Bei Zuwendungen an 
bestimmte Vereine sind sowohl Spenden 
als auch Mitgliedsbeiträge abzugsfähig. Bei 
anderen wiederum sind nur die reinen Spen-
den und eben nicht die Mitgliedsbeiträge zu 
berücksichtigen. Nicht absetzbar sind Mit-
gliedsbeiträge an Vereine, deren Tätigkeit 
in erster Linie der Freizeitgestaltung dient. 
Soeben hat das Finanzgericht Köln aber ent-
schieden, dass gemeinnützige Musikvereine, 
die nicht nur untergeordnet ausbilden, auch 
für gezahlte Mitgliedsbeiträge Spendenbe-
scheinigungen ausstellen dürfen und der 
Spender dafür eine Steuerermäßigung erhält 
(Urteil vom 25.2.2021, 10 K 1622/18). 

Der Sachverhalt: Ein gemeinnütziger Musik-
verein unterhält neben seinem Orchesterbe-
trieb eine Bläserklasse an einer Schule und 
ein Nachwuchsorchester zur musikalischen 
Jugendarbeit. Der Verein bildet Musiker im 
Bereich der Blasmusik und des Dirigats aus. 
Mitglieder des Vereins sind überwiegend 
Freizeitmusiker sowie vereinzelt Musikstu-
denten und Berufsmusiker. Zudem gibt es 
inaktive Fördermitglieder, die nicht am Mu-
sikbetrieb teilnehmen. Das Finanzamt unter-
sagte dem Verein, Spendenbescheinigungen 
über die Mitgliedsbeiträge auszustellen. Die 
Vereinstätigkeit diene auch der Freizeitge-
staltung der Mitglieder. Dies schließe den 
Spendenabzug für Mitgliedsbeiträge aus. 
Die hiergegen gerichtete Klage hatte aber 
Erfolg. Allerdings ist das letzte Wort noch 
nicht gesprochen. Es liegt die Revision beim 
Bundesfinanzhof unter dem Az. X R 7/21 vor

Sonderausgaben: Bonus einer privaten 
Krankenkasse gilt als Beitragserstat-
tung

Krankenkassen bieten ihren Kunden oftmals 
Bonusprogramme für gesundheitsbewusstes 
Verhalten an und zahlen dafür Geldprämien. 
Bei bestimmten Bonuszahlungen der gesetz-
lichen Krankenkassen handelt es sich recht-
lich nicht um eine Beitragsrückerstattung. 
Folge: Die als Sonderausgaben abziehbaren 
Krankenversicherungsbeiträge werden nicht 
gemindert. Fraglich war aber bislang, wie 
die Bonusleistung einer privaten Kranken-
kasse zu würdigen ist. Nun hat der Bundesfi-
nanzhof entschieden, dass Bonuszahlungen 
einer privaten Krankenversicherung „zur 
Förderung kostenbewussten Verhaltens“ 
als Beitragserstattung zu werten sind und 
deshalb die abzugsfähigen Sonderausgaben 
mindern, wenn die Boni unabhängig davon 
gezahlt werden, ob dem Versicherungs-
nehmer finanzieller Gesundheitsaufwand 
entstanden ist oder nicht (BFH-Urteil vom 
16.12.2020, X R 31/19).

Nach Auffassung des BFH stellen die Boni in 
diesem Fall keine von den Versicherungsbei-
trägen unabhängigen Leistungen der Kran-
kenversicherung dar. Sie minderten vielmehr 
die Beitragszahlungen. Die Leistungen seien 
nicht vergleichbar mit solchen Boni, die von 
gesetzlichen Krankenkassen nach Maßgabe 
von § 65a SGB V gezahlt werden können. 
Während es dort darum geht, Anreize für ein 
gesundheitsbewusstes Verhalten der Versi-
cherten zu schaffen, ziele die Bonusregelung 
im Urteilsfall darauf ab, die Versicherten zu 
einem kostenbewussten bzw. sogar -vermei-
denden Verhalten zu bewegen.

Kindergeld: Anspruch trotz Auslands-
studiums des Kindes?

Eltern, deren Kinder studieren, erhalten für 
diese grundsätzlich Kindergeld bis zum 25. 
Lebensjahr. Ein Anspruch auf Kindergeld 
besteht auch, wenn ein Kind im EU-Ausland 
oder in einem Staat des europäischen Wirt-
schaftsraums (EWR) studiert. Zum EWR gehö-
ren neben den EU-Staaten auch Norwegen, 
Island und Liechtenstein. Studiert ein Kind 
aber in einem Land außerhalb des EU- und 
EWR-Raums, steht den Eltern das Kinder-
geld grundsätzlich nur zu, wenn das Kind 
seinen Wohnsitz in Deutschland beibehält. 
Diesbezüglich hat das Niedersächsische Fi-

nanzgericht entschieden, dass ein Kind sei-
nen Wohnsitz im Elternhaus aufgibt, wenn 
das Auslandsstudium, das zunächst nur für 
ein Jahr geplant war, nach Ablauf des ersten 
Studienjahres verlängert wird. Zumindest 
gilt dies dann, wenn das Kind seine ausbil-
dungsfreien Zeiten nicht überwiegend in der 
Heimat verbringt. Für das erste Jahr dürfte 
die Kindergeldberechtigung aber üblicher-
weise noch bestehen bleiben (Urteil vom 
7.1.2020, 5 K 168/17).

Der Sachverhalt: Die Tochter der Klägerin 
wollte zunächst nur für ein Jahr in Australien 
studieren, hat sich dann aber kurzfristig ent-
schlossen, ihren Studienaufenthalt im Aus-
land um zwei weitere Jahre zu verlängern. 
Nach Auffassung der Finanzrichter steht der 
Mutter das Kindergeld noch für das Erstjahr 
zu, danach jedoch nicht mehr, zumal die 
Tochter während der Studienzeit nur kurz in 
Deutschland zu Besuch war.

Begründung: Bei einem auf mehr als ein 
Jahr angelegten Auslandsaufenthalt reicht 
ein nur gelegentliches, kurzes Verweilen zu 
Urlaubs-, Besuchs- oder familiären Zwecken 
nicht aus, um weiter einen inländischen 
Wohnsitz anzunehmen. Erforderlich wäre 
vielmehr, dass die ausbildungsfreien Zeiten 
zumindest überwiegend im Inland verbracht 
werden und es sich um Inlandsaufenthalte 
handelt, die Rückschlüsse auf ein zwischen-
zeitliches Wohnen zulassen. Regelmäßig 
nicht ausreichend sind bei mehrjährigen 
Auslandsaufenthalten nur kurze, üblicher-
weise durch die Eltern-Kind-Beziehungen 
begründete Besuche von zwei oder drei 
Wochen pro Jahr. Für einen einjährigen Aus-
landsaufenthalt kann jedoch etwas anderes 
gelten. Ist ein Auslandsaufenthalt lediglich 
für ein Jahr geplant, geht dadurch die Bin-
dung an den Wohnsitz im Haushalt der El-
tern nicht verloren. Ein solches Verhalten, 
das heißt eine mehrmonatige „Ablösung„ 
vom elterlichen Haushalt, entspricht dem 
natürlichen Verhalten erwachsen werdender 
Kinder.

Praxistipp:
Eltern sollten zum Beispiel Flugtickets 
der Kinder aufbewahren, um nachwei-
sen zu können, dass diese während 
ihres Studiums tatsächlich längere 
Zeit in Deutschland waren.
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